
 D R U C K S A C H E 
 
 

D E R   G E M E I N D E V E R T R E T U N G   Z E U T H E N 
 
 
         Sitzung am:        11.12.2013
         Beschluss-Nr.:   55-12/13 
 
Beschlussvorlage: 
Mandatswechsel in der Fraktion Bürger für Zeuthen 
 
Rechtsgrundlagen: 
• Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
 
Begründung: 
Hat die Gemeindevertretung mehrere Mitglieder eines Gremiums zu bestellen oder vorzuschlagen, werden die 
Mitglieder und ihre Vertreter nach der Vorschrift des § 41 BbgKVerf gewählt, soweit nicht gesetzlich etwas 
anderes bestimmt ist oder die Gemeindevertretung einstimmig ein anderes Verfahren beschließt. Die Sitze 
werden aufgrund von Vorschlägen der Fraktionen verteilt.  
Jede Fraktion kann einen oder mehrere Stellvertreter benennen. Diese können in dem jeweiligen Gremium jedes 
von der Fraktion vorgeschlagene Mitglied vertreten. Scheidet ein Mitglied aus, so geht der Sitz auf den in der 
Reihenfolge ersten Vertreter über. 
Die Gemeindevertretung entscheidet über die Mitglieder einschließlich der Stellvertreter durch offenen 
Wahlbeschluss. Sie ist an die Vorschläge der Fraktionen gebunden (deklaratorischer Beschluss). 
 
Frau Gabriele Kernbaum hat mit sofortiger Wirkung ihr Mandat als Gemeindevertreterin der Gemeinde Zeuthen 
niedergelegt und scheidet somit mit der heutigen Dezembersitzung 2013 aus der Gemeindevertretung aus.  
 
Die Fraktion der Bürger für Zeuthen benennt Herrn Dr. Horst Fincke zum Nachfolger.  
Da Herr Dr. Fincke die Frist hat verstreichen lassen, in der er Annahme oder Ablehnung bestätigen muss, somit 
gilt das Mandat automatisch als angenommen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Mit Verzicht von Frau Gabriele Kernbaum auf ihr Mandat in der Gemeindevertretung geht das Mandat in der 
Reihenfolge der Ersatzpersonen auf Herrn Dr. Horst Fincke über.
 
 
Zeuthen, den 06.11.2013 
 
Einreicher: Fraktion der Bürger für Zeuthen 
 
Im Hauptausschuss beraten und empfohlen am: 28.11.2013 
 
 
Zeuthen, den 12.12.2013 
 
 
 
Burgschweiger 
Bürgermeisterin      - Siegel - 

Ergebnis der GVT: 
 

 beschlossen 
 abgelehnt 
 zurückgezogen 
 



 D R U C K S A C H E 
 
 

D E R   G E M E I N D E V E R T R E T U N G   Z E U T H E N 
 
         Sitzung am: 11.12.2013 
         Beschluss-Nr.: 54-12/13 
Beschlussvorlage: 
Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2014 
 
Rechtsgrundlagen: 
• Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

18.12.2007 in der jeweils geltenden Fassung 
• Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haus-

halts- und Kassenverordnung – KomHKV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Februar 2008 in der 
jeweils geltenden Fassung 

 
Begründung: 
Gemäß § 65 BbgKVerf besteht für die Gemeinde die Pflicht, für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu 
erlassen, die in öffentlicher Sitzung durch die Gemeindevertretung beraten und beschlossen wird und gemäß § 67 
(4) BbgKVerf der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen ist. Die Haushaltssatzung enthält nach § 65 (2) BbgKVerf für 
den Ergebnis- und den Finanzhaushalt folgende Festsetzungen: 
 
1. Der Ergebnishaushalt (einschließlich geplanter Abschreibungen) umfasst ordentliche und außerordentli-

che Erträge in Höhe von 19.178.100 € sowie ordentliche und außerordentliche Aufwendungen in Höhe 
von 18.738.700 € und ist um 439.400 € in den Erträgen höher als in den Aufwendungen und somit aus-
geglichen. 

 
2. Der Finanzhaushalt, der den gesamten Geldfluss der Gemeinde widerspiegelt, umfasst Einzahlungen in 

Höhe von 20.520.300 € und Auszahlungen in Höhe von 20.678.100 €. Die Deckung der Mehrauszahlun-
gen in Höhe von 157.800 € erfolgt aus dem Rücklagenbestand der Gemeinde Zeuthen. 
Für Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 3.368.000 € und Einzahlungen aus Zuweisungen und 
Beiträgen in Höhe von 2.860.000 € vorgesehen.  

  
3. Für die Deckung der investiven Auszahlungen des Haushaltsjahres 2014 ist keine Neukreditaufnahme 

vorgesehen. 
 
4. Eine Verpflichtung zur Leistung von Investitionsausgaben in den folgenden Haushaltsjahren wird mit 

dem vorgelegten Haushaltplan in Höhe von insgesamt 400.000 € eingegangen. Das betrifft den 4. Bauab-
schnitt des Ausbaus der Straßen im Falkenhorst mit 200.000 €, den Gehwegausbau im Brandenburger 
Viertel mit 140.000 € und den Bau des Dükers in der Goethestraße mit 60.000 €.  

 
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genom-

men werden dürfen, wird wie im Vorjahr auf 500.000 € festgesetzt. 
 
5. Die Hebesätze der Gemeinde werden wie folgt festgesetzt: 
 
 a)  für Grundsteuern 
      Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) auf   250 v. H. 
 
      für Grundsteuer B (Grundstücke) auf    365 v. H. 
         der Steuermessbeträge 
 
 b)  für Gewerbesteuern auf      350 v. H. 
      der Steuermessbeträge 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Zeuthen beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 
2014 mit ihren Anlagen. 
 
Einreicher: Bürgermeisterin/Kämmerin 
Beraten im Hauptausschuss am: 28.11.2013 
 
Zeuthen, den 02.12.2013 
 
 
Burgschweiger 
Bürgermeisterin     - Siegel - 

Ergebnis der GVT: 
 

 beschlossen 
 abgelehnt 
 zurückgezogen 
 



 D R U C K S A C H E 
 
 

D E R   G E M E I N D E V E R T R E T U N G   Z E U T H E N 
 
 
         Sitzung am:        11.12.2013
         Beschluss-Nr.:   56-12/13 
Beschlussvorlage:    
 
Berufung des Wahlleiters und seines Stellvertreters für das Wahlgebiet Zeuthen während der Wahlperiode 2013 
bis 2018
 
Rechtsgrundlagen: 
• Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz - 

BbgKWahlG) in der Fassung der  Bekanntmachung vom 30. Januar 2008 , in der derzeit geltenden Fassung 
• Brandenburgische Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

07.03.2008 , in der derzeit geltenden Fassung 
• Gesetz zur Reform der Kommunalverfassung und zur  Einführung der Direktwahl der Landräte sowie zur 

Änderung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz – KommRRefG) vom 
18. Dezember  

• Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der landesweiten Kommunalwahlen 2008 (KwahltagV 2008) 
vom 04.02.2008 (GVBl. II, Nr. 4, S. 38) 

 
Begründung: 
Gemäß § 15 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30.01.2008 und § 2 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.03.2008  in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der landesweiten 
Kommunalwahl vom 04.02.2008, sind der Wahlleiter und sein Stellvertreter für ein Wahlgebiet zu berufen. 
 
Aufgabe des Wahlleiters ist die Gewährleistung der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen entsprechend 
den Vorschriften des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes und der Brandenburgischen Kommunalwahl-
verordnung. 
 
Die Amtszeit der derzeitigen Wahlleiterin Frau Regina Wilke, läuft ab der Wahlperiode 2013  aus. Dem zufolge  ist  
für eine neue Wahlperiode von  5 Jahren, 2013  bis 2018 , erneut ein Wahlleiter und einen  Stellvertreter zu beru-
fen.  
 
Frau Christa Schindler, wohnhaft in Zeuthen, Waldpromenade 43 hat sich bereit erklärt, dieses Ehrenamt in der 
Gemeinde Zeuthen anzutreten. 
 
Als Stellvertreterin schlage ich  Frau Monika Schrobback, Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung im Geschäftsbe-
reich der Bürgermeisterin,  vor.  
Beide bieten die uneingeschränkte Gewähr für eine ordnungsgemäße und unparteiische Wahrnehmung des Am-
tes der Wahlleiterin  und seines Stellvertreters. Als Gemeindebedienstete ist Frau Schrobback zur Verschwiegen-
heit über die ihr bei der amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem Wahl-
geheimnis unterliegenden Angelegenheiten verpflichtet. 
Frau Schindler wird dahingehend in Vorbereitung auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit belehrt und geschult. 
 
Der letzte Termin für die Berufung eines Wahlleiters und seines Stellvertreters ist der 24.12.2013 um die 5-
Monatsfrist einhalten zu können. Sollte sich die Gemeindevertretung vorbehalten, andere Vorschläge für das Amt 
des Wahlleiters und dessen Stellvertreters einzubringen, ist eine außerordentliche Gemeindevertretersitzung 
unumgänglich. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Zeuthen beruft gemäß § 15 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30.01.2008 und  § 2 Abs. 1 der Brandenburgischen Kommunalwahlverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2008 in Verbindung mit § 1 der Verordnung über den 
Wahltag und die Wahlzeit vom 04.02.2008 Frau Christa Schindler  zur Wahlleiterin und Frau Monika Schrobback 
zu ihrer Stellvertreterin für das Wahlgebiet Zeuthen während der Wahlperiode 2013 bis 2018. 
 
Zeuthen, den 19.11.2013 
 
Einreicher: Bürgermeisterin 
Im Hauptausschuss beraten und empfohlen am: 28.11.2013 

Ergebnis der GVT: 
 
 beschlossen 
 abgelehnt 
 zurückgezogen 
 



 D R U C K S A C H E 
 
 

D E R   G E M E I N D E V E R T R E T U N G   Z E U T H E N 
 
         Sitzung am:    19.11.2013  
         Beschluss-Nr.  57-12/13      
Beschlussvorlage 
 
Beschluss zur Einleitung des Verfahrens der 2. Änderung und Ergänzung des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes "Forstweg/ Ecke Goethestraße 37"  
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
− Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 
− Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 

286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 16], S. 1) 
−  
 
Begründung: 
Die 1. Änderung des Vorhaben- und Erschließungsplanes "Forstweg/ Ecke Goethestraße 37" wurde am 
09.02.2011 durch die Gemeindevertretung beschlossen und am 16.03.2011 rechtskräftig. Der jetzige Mieter will 
trotz der planerisch vorbereiteten Erweiterung des Supermarktstandortes den Mietvertrag nicht verlängern. Daher 
plant die Grundstückseigentümerin, die Wolf Liegenschaften GbR, die Erweiterung des Standortes, um mit 
einem anderen Mieter den Standort als Supermarkt weiterführen zu können.  
 
Inwieweit das Verfahren unter Anwendung der Vorschriften des § 13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung durchgeführt wird, wird 
in einem gesonderten Gutachten geklärt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung Zeuthen beschließt, den Vorhaben- und Erschließungsplan "Forstweg/ Ecke 
Goethestraße 37" in der Fassung der 1. Änderung vom 09.02.2011, rechtskräftig seit 16.03.2011 zu ändern und 
zu ergänzen. Die Ergänzung betrifft die Einbeziehung des Flurstückes 38 der Flur 11, Gemarkung Zeuthen 
(Goethestraße 36). 
 
Ziel der Planänderung ist der Erhalt des Nahversorgungsstandortes Goethestraße 37/ Ecke Forstweg innerhalb 
des zentralen Versorgungsbereiches Ortszentrum Zeuthen. 
 
 
 
Zeuthen, den 30.10.2013 
Einreicher: Bürgermeisterin, Amt für Ortsentwicklung 
 
Im Ausschuss für Ortsentwicklung und Infrastruktur beraten und empfohlen am: 19.11.2013 
Im Hauptausschuss beraten und empfohlen am: 28.11.2013 
 
Zeuthen, den  
 
 
 
Burgschweiger         - Siegel - 
Bürgermeisterin 

Ergebnis der GVT: 
 

 beschlossen 
 abgelehnt 

 zurückgezogen 
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Grundsät
zliches

VEP 1995 und 2011

VEP 1995

Grundlage für Errichtung des  
Lebensmittelmarktes

VEP 2011

gemäß 1. Änderung und 
Ergänzung

ews

N



Grundsät
zliches

2. Änderung und Ergänzung des VEP 2013

ews

Änderung des VEP

Ergänzung des VEP



Grundsät
zliches

geplante Einordnung des Vorhabens – Grundlage für VEP Festsetzungen

ews

Vorhaben
� max. 1.650 m² Verkaufsfläche
� ca. 92 Pkw-Stellplätze
� 1 Zufahrt von der Goethestraße

(Quelle: Büro Jürgen Habermann 

Architektur- u. Ingenieurgesellschaft mbH)

VEP
� GRZ 0,8 / GFZ 0,4 (unverändert)

� Erhalt Grünfläche/ Bäume

� Baugrenze entspr. Gebäudemaßen

N



Grundsät
zliches

Beispiel des geplanten Markttypes

ews



Weiteres 
Vorgehe

n

Verfahren

� Aufstellungsbeschluss

� Fachgutachten (Grundlage: jeweilige Fachgutachten von 2010)

- Faunistisches Gutachten (Artenschutz)
- Lärmgutachten
- Städtebauliche und landesplanerische Verträglichkeitsanalyse
- Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3c UVPG
(Klärung, ob das Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt wird)

� Beteiligungsverfahren
- frühzeitige Beteiligung (Öffentlichkeit, Behörden/TöB)
- öffentliche Auslegung + Information an die Behörden/TöB

� Abwägung + Satzungsbeschlussews



   
   
   Fraktion der SPD     
               Gemeindevertretung Zeuthen 
 
Vorstellung im Hauptausschuss am 28.11..2013 
Beschlussfassung in der Gemeindevertretung am 11.12..2013 
 
Beschlussvorlage: 
 

Aufhebung des Beschlusses  41-08/13 
 
Rechtsgrundlage: 
 

Gesetz zur Reform der Kommunalverfassung und zur Einführung der Direktwahl der Landräte sowie 
zur Änderung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz – 
KommRRefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom18. Dezember 2007 in der jeweils geltenden 
Fassung 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zeuthen möge beschließen: 
 

1. Der Beschluss 41-08/13 wird aufgehoben. 
 
2. Zur Vereinheitlichung der Pachtverträge für gemeinnützige Vereine wird die Bürgermeisterin 

beauftragt, abweichende Pachtverträge an die mehrheitlich vorhandenen anzupassen sowie 
nicht vorhandene in gleicher Weise abzuschließen. 

  
 

 
Begründung: 
 

1. Anliegen der Gemeindevertreter war es, mit dem Beschluss 41-08/13 einheitliche Regelungen 
für die Pachten für gemeinnützige Vereine in Zeuthen zu schaffen. 

 
2. Es war nicht beabsichtigt, die Vereine über ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten hinaus zu 

belasten. 
 

3. Es war auch nicht beabsichtigt, die Mitglieder dieser Vereine in ihrer Möglichkeit Sport zu 
treiben zu beschränken, durch erhöhte Vereinsbeiträge. 

 
4. Zur Regelung der Pachtverträge bedarf es nicht eines Beschlusses der Gemeindevertreter. 

 
5. Der Ausgleich der Pachterhöhung durch zusätzliche Förderung durch die Gemeinde bedeutet 

zusätzlichen Verwaltungsaufwand und verringert die Möglichkeit der Gemeinde, solche 
Maßnahmen zu fördern, die der sportlichen Entwicklung der Vereine dienen. 

 
 
Zeuthen, den 21.11.2013 
 
 
 
……………………………………………………   
Wolfgang Laute       
Fraktionsvorsitzender      
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